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Allgemeine Geschäftesbedingungen von Fotodesign Zuzana Kristufkova: 
 

Allgemeines:  
Diese AGB gelten für alle der Fotografin erteilten Aufträge. Sie gelten als 
vereinbart, wenn ihnen nicht widersprochen wird. Sonderabsprachen, die 
von den Geschäftsbedingungen abweichen, werden nur anerkannt, wenn 
eine schriftliche Bestätigung vorliegt. 
 
„Lichtbilder“ im Sinne dieser AGB sind alle von der Fotografin herge-
stellten Produkte, gleich in welcher technischer Form oder in welchem 
Medium sie erstellt wurden oder vorliegen. (CD-Rom, sonstige Dateien, 
Papierabzüge, Dia-Positive, Negative usw.) 
 
Urheberrecht: Der Fotografin steht das alleinige Urheberrecht an den 
Lichtbildern nach dem Urheberrechtsgesetz zu. 
 
Die von der Fotografin hergestellten Bilder sind ausschließlich nur für den 
eigenen Gebrauch der/des Auftraggeber/ers bestimmt. Die weitere Ver-
breitung, Vervielfältigung und Nutzung der Lichtbilder ist ohne Genehmi-
gung der Fotografin untersagt. Hierfür können Nutzungsrechte erworben 
werden – diese sind grundsätzlich Honorarpflichtig und vor der Nutzung zu 
vereinbaren. Allerdings gilt dafür nur das einfache Nutzungsrecht – eine 
Weitergabe von Nutzungsrechten bedarf einer besonderen Vereinbarung. 
Bei der Verbreitung meiner Lichtbilder mit Nutzungsrechten hat die 
Namensnennung zu erfolgen. Bei Verletzung des Urheberrechts ist die 
Fotografin berechtigt, Schadenersatzanforderungen zu stellen. 
 
Originaldateien, Dias oder Negative verbleiben bei der Fotografin. Eine 
Herausgabe dieser an den Auftraggeber erfolgt nur bei gesonderter Ver-
einbarung. 
 
Digitale Fotografie: Die Digitalisierung, Speicherung und Vervielfältigung 
der Lichtbilder bei der Fotografin auf Datenträgern aller Art, bedarf der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung. 
 
Die Übertragung von Nutzungsrechten beinhaltet nicht das Recht zur 
Speicherung und Vervielfältigung, wenn dieses Recht nicht ausdrücklich 
übertragen wurde. 
 
Für die Datenspeicherung werden DVD-R oder CD-R verwendet, die 
innerhalb der Garantie des Herstellers als einwandfrei deklariert sind. Für 
Schäden, die durch das Übertragen von mir gelieferter Daten in einem 
Computer entstehen, leiste ich keinen Ersatz. 
 
Bildbearbeitung: Die Bearbeitung von Bildern der Fotografin und ihre 
Vervielfältigung und Verbreitung, analog oder digital, bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Fotografin. Entsteht durch Foto-Composing, Montage 
oder sonstige elektronische Manipulation ein neues Werk, ist dieses mit 
[M] zu kennzeichnen. Die Urheber der verwendeten Werke und der Ur-
heber des neuen Werkes sind Miturheber im Sinne der §8UrhG. 
 
Der/die Auftraggeber/in ist verpflichtet, diese elektronische Verknüpfung 
so vorzunehmen, dass sie bei jeder Art von Datenübertragung, bei jeder 
Wiedergabe auf Bildschirmen, bei allen Arten von Projektionen, insbeson-
dere bei jeder öffentlichen Wiedergabe, erhalten bleibt und die Fotografin 
als Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar ist. Der Auftrag-
geber ist verpflichtet, Lichtbilder der Fotografin digital so zu speichern und 
zu kopieren, dass der Name der Fotografin mit den Bilddaten elektronisch 
verknüpft wird. 
 
Vergütung: Das Honorar wird bei einem Shooting als Stundensatz, 
Tagessatz oder vereinbarte Pauschale berechnet. Nebenkosten wie z. B. 
Fahrkosten (Kilometergeld, Bahn- und Flugzeugtickets), Spesen, Material-
kosten, Requisiten usw. sind vom Auftraggeber zu tragen. 
 
Fällige Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zu zahlen. 
Der/die Auftraggeber/in gerät in Verzug, wenn er/sie fällige Rechnungen 
nicht spätestens in 21 (einundzwanzig) Tagen nach Zugang der Rechnung 
begleicht. Hier können Verzugszinsen in Rechnung gestellt werden. Der 
Fotografin bleibt es vorbehalten, bei Verzug ein Inkassobüro zu beauf-
tragen. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die ge-
lieferten Lichtbilder und alle sonstigen Fotoartikel Eigentum der Fotografin. 
 
Hat der/die Auftraggeber/in der Fotografin keine ausdrücklichen Weisun-
gen hinsichtlich der Gestaltung der Aufnahmen gegeben, so sind Rekla-
mationen bezüglich der Bildauffassung sowie der künstlerisch-technischen 
Gestaltung ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder 
nach der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten bzw. 
Mehrzeit zu tragen. Die Fotografin behält den Vergütungs-Anspruch für 
bereits begonnene Arbeiten. 
 

Das Erstellen einer Ansichts-CD für den/die Kunden/in und das Ver-
schicken dieser per Post ist kostenpflichtig, sofern keine Bestellung erfolgt. 
Werden aufgrund dieser CD Bilder bestellt entfällt dieser Unkostenbeitrag. 
 
Bei der Versendung von Lichtbildern sind die Portogebühren vom Auf-
traggeber/in zu übernehmen. 
 
Haftung: Die Fotografin verwahrt die gespeicherten Aufnahmen sorgfältig. 
Allerdings kann durch höhere Gewalt (Zerstörung der Festplatte, CD usw.) 
nicht ausgeschlossen werden, dass Daten unwiederbringlich verloren 
gehen können. Die Fotografin kann hierfür nicht haftbar gemacht werden. 
 
Die Fotografin verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt 
auszuführen, insbesondere ihr überlassene Aufnahmeobjekte, Vorlagen, 
usw. Sorgfältig zu behandeln. Sie haftet für entstandene Schäden nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 
Die Fotografin haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Licht-
bilder nur im Rahmen der Garantieleistungen der Hersteller des 
Fotomaterials. 
 
Die Zusendung und Rücksendung von Bildern und Vorlagen (Speicher-
medien) erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Der Auftrag-
geber kann bestimmen, wie und durch wen die Rücksendung erfolgt. 
 
Bei Nachbestellungen und Vergrößerungen können sich Farbdifferenzen 
gegenüber der Vorlage oder den Erstbildern ergeben. Dies ist kein Fehler 
des Werkes und eine Reklamation ist hierfür nicht berechtigt. 
 
Fällt bei einem Shooting aus technischen Gründen die Ausrüstung oder 
Teile der Ausrüstung der Fotografin aus, so ist dies höhere Gewalt und 
keine grobe Fahrlässigkeit. Es können keine Regressforderungen gestellt 
werden. Bei einem Nachholtermin entstehen dem/der Auftraggeber/in 
keine zusätzlichen Kosten. 
 
Bei Aufnahmen mit Tieren muss gewährleistet sein, dass die aufzuneh-
menden Tiere nicht bissig und an fremde Menschen gewöhnt sind. Kommt 
es dennoch zu einem folgeschweren Unfall, so sind hier sämtliche Schä-
den an Leib und Material (bei Krankheit auch Verdienstausfall) der Foto-
grafin vom Auftraggeber/in zu übernehmen. 
 
Für Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet die Fotografin für sich 
und ihre Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
Übergebene Vorlagen oder Gegenstände müssen vom Auftraggeber 
gegen Beschädigung, Verlust, Diebstahl und Feuer versichert sein. 
 
Die Fotografin ist berechtigt, Fremdlabors, Designer, etc. zu beauftragen. 
Sie haftet nur für eigenes Verschulden und nur für vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten. Falls ein Schaden durch das Fremdlabor oder 
andere verursacht wurde, tritt sie seine Schadenersatzansprüche gegen 
das Fremdlabor oder andere an den Auftraggeber ab. 
 
Nebenpflichten: Der/die Auftraggeber/in versichert, dass er an allen der 
Fotografin übergebenen Vorlagen das Vervielfältigungs- und Verbreitungs-
recht sowie bei Personenbildnissen die Einwilligung der abgebildeten Per-
sonen zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung besitzt. Er-
satzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen, trägt 
der Auftraggeber. Außerdem stimmen der/die Auftraggeber zu, dass die 
Fotografin die Aufnahmen von Tieren, nach Rücksprache auch von Tier & 
Mensch, für die eigene Werbung (Flyer, Homepage) verwenden darf. 
 
Ausfallhonorar: Stornierungen werden nur in schriftlicher Form aner-
kannt. Dieses Schreiben muss 3 Tage vor Termin eintreffen. Kann ein 
neuer Auftrag für dieses ausgefallene Shooting angenommen werden, 
entfällt eine Ausfallvergütung. Ist dies nicht möglich so ist die vereinbarte 
Vergütung fällig und durch den Auftraggeber zu bezahlen. Diese Ausfall-
vergütung hängt davon ab, welches Zeitvolumen/Aufwand vereinbart 
worden ist – entsprechend individuell wird dies dann in Rechnung gestellt. 
Unterschieden wird außerdem der Grund des Ausfalls – hier können bei 
Bedarf Sondervereinbarungen getroffen werden. 
 
Datenschutz: Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene 
Daten des Auftraggebers können gespeichert werden. Die Fotografin 
verpflichtet sich, alle ihr im Rahmen des Auftrages bekannt gewordenen 
Informationen vertraulich zu behandeln.  
 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz der Fotografin. 04/2005 


